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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der European Bank for Fund Services GmbH (ebase®)
für Privatanleger

1. Geltungsbereich, Änderungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
ebase für Privatanleger sowie der Bedin-
gungen für Privatanleger und Sonderbe-
dingungen für einzelne Geschäftsbezie-
hungen, zuständige Aufsichtsbehörde,
Sprache und Kommunikationsmittel und
Grundlage der Geschäftsbeziehung.

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der ebase für Privatanleger gelten für die
gesamte Geschäftsverbindung zwischen
dem Kunden und der European Bank for
Fund Services GmbH (ebase®) (im Folgen-
den ebase). Daneben gelten für einzelne
Geschäftsbeziehungen Bedingungen für
Privatanleger bzw. Sonderbedingungen für
Privatanleger, die Abweichungen oder
Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der ebase für Privat-
anleger enthalten; sie werden bei dem Ver-
tragsabschluss bzw. bei Bedarf oder bei
der Erteilung eines Auftrages mit dem Kun-
den vereinbart.

(2) Änderungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der ebase für Privatanleger,
der Bedingungen für das Investment Depot
bei der ebase für Privatanleger, der Bedin-
gungen für das Managed Depot bei der
ebase für Privatanleger, die Bedingungen
für den Wertpapier-Sparvertrag für Privat-
anleger, der Bedingungen für die Internet-
Nutzung des Investment Depots für Privat-
anleger und der Bedingungen für Privat-
anleger bzw. der Sonderbedingungen für
Privatanleger werden dem Kunden schrift-
lich bekannt gegeben. Hat der Kunde mit
der ebase im Rahmen der Geschäftsbezie-
hung einen elektronischen Kommunika-
tionsweg vereinbart (z.B. Internet-Nutzung/
Online-Depotauszüge), können diese Ände-
rungen auch auf diesem Wege übermittelt
werden, wenn die Art der Übermittlung es
dem Kunden erlaubt, die Änderungen in
lesbarer Form zu speichern oder auszu-
drucken. Sie gelten als genehmigt, wenn
der Kunde nicht schriftlich oder auf dem
vereinbarten elektronischen Weg Wider-
spruch gegenüber der ebase erhebt. Auf
diese Folge wird der Kunde besonders hin-
gewiesen. Der Kunde muss den Wider-
spruch innerhalb von sechs Wochen nach
Bekanntgabe der Änderungen an die ebase
absenden.

(3) Zuständige Aufsichtsbehörde
Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Graurheindorfer Straße 108, BA 38, 53117
Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt
(Internet: www.bafin.de)

(4) Sprache und Kommunikationsmittel
Maßgebliche Sprache für dieses Vertrags-
verhältnis und die Kommunikation mit dem
Kunden während der Laufzeit des Vertra-
ges ist Deutsch.
Die Kommunikation zwischen dem Kunden
und der ebase erfolgt in deutscher Spra-
che. Alle für den Kunden bestimmten Doku-
mente und Informationen von der ebase
werden in deutscher Sprache verfasst. Die
Kommunikation bzw. das Reporting/Mittei-
lungen von der ebase können je nach An-
lass schriftlich, telefonisch und/oder per
elektronischer Nachrichtenübermittlung
erfolgen. Für die Auftragserteilung gelten
die Regelungen in den jeweils gültigen Be-
dingungen für das Investment Depot bei
der ebase für Privatanleger und dem je-
weils gültigen Preis- und Leistungsver-
zeichnis für das Investment Depot.

(5) Urkunden/Nachweise
Urkunden und sonstige Nachweise sind der
ebase in deutscher Sprache vorzulegen;
fremdsprachige Dokumente sind auf Ver-
langen der ebase in deutscher Überset-
zung vorzulegen.

(6) Grundlagen der Geschäftsbeziehung
Die Geschäftsbeziehung zwischen dem
Kunden und ebase ist durch die Besonder-
heit des Bankgeschäfts und ein besonde-
res Vertrauensverhältnis geprägt. Der De-
potinhaber kann sich darauf verlassen,
dass die ebase seine Aufträge mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
ausführt und das Bankgeheimnis wahrt.

2. Bankgeheimnis
Die ebase ist zur Verschwiegenheit über
alle kundenbezogenen Tatsachen und Wer-
tungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis
erlangt (Bankgeheimnis).
Informationen über den Kunden darf die
ebase nur weitergeben, wenn gesetzliche
Bestimmungen dies gebieten oder der
Kunde eingewilligt hat. Die ebase bedient
sich bei Druck, Kuvertierung, Versand von
Kundenunterlagen und bei weiteren Dienst-
leistungen im Rahmen einer Auftragsdaten-
verarbeitung externer Dienstleister bzw. zu-
verlässiger Drittunternehmen. Die ebase
wird diese externen Dienstleister bzw. diese
zuverlässigen Drittunternehmen vertraglich
zur Einhaltung des Bankgeheimnisses ver-
pflichten. Der ebase steht ein jederzeitiges
und ungehindertes Überwachungs- und
Überprüfungsrecht bzgl. der Einhaltung des
Bankgeheimnisses zu.

3. Ableben der Kunden, Vormundschaft
Nach dem Tod des Kunden kann die ebase
– sofern kein Bevollmächtigter für den To-
desfall angegeben wurde – zur Klärung der
Verfügungsberechtigung die Vorlage eines
Erbscheins, eines Testamentsvollstrecker-
zeugnisses oder weiterer hierfür nötiger Ur-
kunden verlangen.
Die ebase hat das Recht auf die Vorlage
eines Erbscheins oder eines Testaments-
vollstreckerzeugnisses zu verzichten, wenn
ihr eine Ausfertigung oder eine beglaubigte
Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testa-
ment, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröff-
nungsniederschrift vorgelegt wird. Die
ebase darf denjenigen, der darin als Erbe
oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist,
als Berechtigten ansehen, ihn verfügen las-
sen und insbesondere mit befreiender Wir-
kung an ihn leisten.
Dies gilt nicht, wenn der ebase bekannt
war, dass der dort Genannte (z.B. nach
wirksamer Anfechtung oder Nichtigkeit des
Testaments) nicht verfügungsberechtigt
war, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässig-
keit nicht bekannt geworden ist.
Die ebase darf die in Bestallungen von Vor-
mündern, Betreuern, Pflegern, Insolvenz-
verwaltern usw. genannte Person, als Be-
rechtigten ansehen, ihn verfügen lassen
und insbesondere mit befreiender Wirkung
an ihn leisten.
Dies gilt nicht, wenn der ebase bekannt
war, dass der dort Genannte nicht verfü-
gungsberechtigt war, oder wenn ihr dies in-
folge Fahrlässigkeit nicht bekannt gewor-
den ist.

4. Haftung der ebase und Mitverschul-
den des Kunden

(1) Haftungsgrundsätze 
Die ebase haftet bei der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen für jedes Verschulden ihrer
Mitarbeiter und der Personen, die sie zur
Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht.
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten (z.B. durch Verletzung seiner Mitwir-
kungspflichten) zu der Entstehung eines
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
dem Grundsatz des Mitverschuldens, in
welchem Umfang die ebase und der Kunde
den Schaden zu tragen haben.

(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach, typi-
scherweise in der Form ausgeführt wird,
dass die ebase einen Dritten mit der weite-

ren Erledigung betraut, erfüllt die ebase
den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eige-
nen Namen an den Dritten weiterleitet
(weitergeleiteter Auftrag). In diesen Fällen
beschränkt sich die Haftung der ebase auf
die sorgfältige Auswahl und Unterweisung
des Dritten.

(3) Störung des Betriebs
Die ebase haftet nicht für Schäden, die
durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und
Naturereignisse oder durch sonstige von ihr
nicht zu vertretende Vorkommnisse (z.B.
Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, Ver-
fügungen von hoher Hand im In- und Aus-
land) eintreten.

(4) Fälschungsrisiko
Das Risiko von Fälschungen und Verfäl-
schungen von Aufträgen (z. B. Verkaufsauf-
träge, Umschichtungsaufträge usw.) hin-
sichtlich des Depots übernehmen die ebase
und der Kunde unter Berücksichtigung des
jeweils von ihnen zu vertretenden Verschul-
dens. Die ebase haftet im Rahmen des von
ihr zu vertretenden Verschuldens nur in
dem Maße, als sie im Verhältnis zu ande-
ren Ursachen an der Entstehung des Scha-
dens mitgewirkt hat.

5. Pfandrecht und Aufrechnung
Die ebase ist berechtigt, fällige Ansprüche
gegen den Kunden aus der Geschäftsver-
bindung mit Ertragsausschüttungen zu ver-
rechnen, von Ein- und Auszahlungen abzu-
ziehen oder durch den Verkauf von Bestän-
den in entsprechender Höhe zu decken.
Der Kunde räumt der ebase ein Pfandrecht
an allen bei der ebase verwahrten Vermö-
gensgegenständen ein. Das Pfandrecht
sichert alle gegenwärtigen und künftigen
Ansprüche der ebase gegen den Kunden
aus dieser Geschäftsverbindung. Die ebase
darf die diesem Pfandrecht unterliegenden
Werte nur bei einem berechtigten Siche-
rungsinteresse zurückhalten.
Der Anleger kann gegen Forderungen der
ebase nur aufrechnen, wenn seine Forde-
rungen unbestritten und rechtskräftig fest-
gestellt sind.

6. Beendigung der Geschäftsverbindung

(1) Kündigungsrechte des Kunden
Der Kunde kann die gesamte Geschäfts-
verbindung oder einzelne Geschäftsbezie-
hungen, für die weder eine Laufzeit noch
eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist kündigen. Ist für eine
Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder
eine abweichende Kündigungsregelung
vereinbart, kann eine fristlose Kündigung
nur dann ausgesprochen werden, wenn
hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es
dem Kunden, auch unter Berücksichtigung
der berechtigten Belange der ebase, unzu-
mutbar werden lässt, die Geschäftsbezie-
hung fortzusetzen. Gesetzliche Kündi-
gungsrechte bleiben hiervon unberührt.
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

(2) Kündigungsrechte der ebase
Die ebase kann die gesamte Geschäftsbe-
ziehung oder einzelne Geschäftsbeziehun-
gen, für die weder eine Laufzeit noch eine
abweichende Kündigungsregelung verein-
bart ist, jederzeit unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von mindestens sechs
Wochen kündigen.
Eine fristlose Kündigung der gesamten
Geschäftsbeziehung oder einzelner Ge-
schäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein
wichtiger Grund vorliegt, der der ebase,
auch unter Berücksichtigung der berechtig-
ten Belange des Kunden, deren Fortset-
zung unzumutbar werden lässt. Nach dem
Wirksamwerden der Kündigung werden die
auf dem Depot verbuchten Anteile veräu-
ßert und der Gegenwert dem Kunden auf
eine angegebene Bankverbindung bzw. per

Verrechnungsscheck ausgezahlt oder auf
Weisung des Kunden auf ein Depot eines
anderen Kreditinstituts übertragen.

7. Rechtswahl/Gerichtsstand/Rechts-
nachfolge
(1) Rechtswahl
Für die Geschäftsverbindung zwischen
dem Kunden und der ebase gilt deutsches
Recht.

(2) Rechtsnachfolge
Rechte und Pflichten der ebase gehen auf
den Rechtsnachfolger über.

(3) Gerichtsstand
Gerichtsstand für Inlandskunden:
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die
streitige Geschäftsbeziehung dem Betriebe
seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so
kann die ebase diesen Kunden an den für
die ebase zuständigen Gerichten oder bei
einem anderen zuständigen Gericht verkla-
gen; dasselbe gilt für eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts und für öffent-
lich-rechtliche Sondervermögen. Die ebase
selbst kann von diesen Kunden nur an den
für die ebase zuständigen Gerichten ver-
klagt werden.

Gerichtsstand für Auslandskunden:
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt für
Kunden, die im Ausland eine vergleichbare
gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für
ausländische Institutionen, die mit inländi-
schen juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts oder mit einem inländischen
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ver-
gleichbar sind.

8. Einlagensicherung
Die European Bank for Fund Services
GmbH (ebase®) gehört der Entschädi-
gungseinrichtung der Wertpapierhandels-
unternehmen (EdW), Postfach 040347,
10062 Berlin, an.
Die EdW ist eine durch das Einlagensiche-
rungs- und Anlegerentschädigungsgesetz
vom 16. Juli 1998 geschaffene Einrichtung
zur Sicherung der Ansprüche von Anle-
gern, die im öffentlichen Auftrag die Ent-
schädigung von Anlegern nach dem ge-
nannten Gesetz vornimmt und Verbindlich-
keiten aus Wertpapiergeschäften bis zu
90% ihres Wertes, maximal jedoch jeweils
20.000,00 EUR pro Gläubiger schützt.
Der Entschädigungsanspruch besteht
nicht, soweit Gelder nicht auf die Währung
eines Staates des Europäischen Wirt-
schaftsraumes oder auf EUR lauten. Von
der ebase ausgegebene Inhaber- oder Or-
derschuldverschreibungen sowie Verbind-
lichkeiten aus eigenen Wechseln werden
von der EdW nicht geschützt.
Auch Ansprüche auf Schadensersatz aus
Beratungsfehlern sind nicht abgedeckt. So-
weit die Entschädigungseinrichtung oder
ein von ihr Beauftragter Zahlungen an ei-
nen Kunden leistet, gehen dessen Forde-
rungen gegen die ebase in entsprechender
Höhe Zug um Zug auf die Entschädigungs-
einrichtung über. Entsprechendes gilt, wenn
die Entschädigungseinrichtung die Zahlun-
gen mangels Weisung eines Kunden auf
ein Konto leitet, das zu seinen Gunsten er-
öffnet wird. Die ebase ist befugt, der Ent-
schädigungseinrichtung oder einem von ihr
Beauftragten alle in diesem Zusammen-
hang erforderlichen Auskünfte zu erteilen
und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
Nicht geschützt sind bestimmte Anleger wie
beispielsweise Kreditinstitute und Finanz-
dienstleister, Versicherungsunternehmen,
mittlere und große Kapitalgesellschaften
sowie Unternehmen der öffentlichen Hand
(vgl. hierzu § 3 des Einlagensicherungs-
und Anlegerentschädigungsgesetzes).

European Bank for Fund Services

European Bank
for Fund Services GmbH (ebase®)

Richard-Reitzner-Allee 2
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E-Mail:
depotservice@ebase.com

Telefax: +49 (0)180 /500 58 02
(0,14 EUR pro Minute aus dem Festnetz 
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